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zu "" JJ 

An fra g.e b e a n t w 0 r tun g 

_. In BeantwortUL~g der von den Abgeordneten Dr. LICF~L, 
KRAFT und Genossen am 16.April 1980 eingebrachten Anfrage 
Nr. 466/J, betreffend die Ausrüstung der Sicherheitsorgane 
mit Revolvern, beehre ich mich mitzuteilen: 

Zu·Frage I: 

Den zum persönlichen Schutz des Bundeskanzlers abge­
stellten Kriminalbeamten wurden im Jahre 1978 zwei Revolver 
del;' Type Smith & Wesson, Modell 19, Kaliber .357 Combat 

. Magnum, als Dienst\vaffen zugeteilt. 

Die Ausrüstung mit Revolvern. erfolgte aUs der Überlegung, 
daß im Rahmen des Persönlichkeitsschutzes ein allfälliger 
Schußwaffengebrauch nur im Notwehrfall -und auf kürzeste 
Distanz vorhersehbar ist. 

Zu Frage 2: 

Die derzeit in Verwendung stehenden Pistolen wurden 
deshalb angeschafft, weil sie universell einsetzoar sind 
und bei ihnen eine entsprechende Nunitionsreserve vor­
handen ist. 

Über meinen Auftrag führt der neubestellte Waffen­
experte des Bundesministeriums für Inneres eine Erpro­
bung über alle in der letzten Zeit auf den Markt ge­
kommenen Faustfeuerwaffen durch, deren Ergebni.s bei den 

478/AB XV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 -

weiteren übe::::legungen zu berücksichtigen sein wird. 

Zu Frage 3: 

Die Wahlmöglichkeit wird lli"J.abhängig von derallge;nein 
präferenzierten waffe (siehe Frage 2) desvJegen nicht gililstig 
sein, vJeil sich eben Ausbildung, Beschaffung UIl.d Ersatz­
teilvorsorge bei einer einheitlichen Ausrüstung leichter und 
für beide Teile zwec~~äßiger bewerkstelligen lassen. Bei 
den solcherart in Gebrauch stehenden Waffen ist jedoch neben 
den schießteebnischen Aspekten auch der rechtliche Rahmen, 
in dem sie einsetzbar sind, einschließlich \.Jaffengebrauchs­
recht, zu berücksichtigeno 

Wien, am 4.Juni 1980 
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